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Full name and/or number of the statute (in original language): 

Gesetz über den Versicherungsvertrag – Versicherungsvertragsgesetz (VVG)  

Translation of the name:  

Insurance Contract Act  

Reference in Official Journal (if appropriate):  

BGBl. I 2007, 2631  

Date of coming into force:  

01.01.2008  

Subsequent amendments:  

BGBl. I 2008, 874  

__________________________________________________________________________  

Text: 
[Relevant provisions only] 
 
 

§ 69 

(1) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 

 1.Anträge, die auf den Abschluss eines Versicherungsvertrags gerichtet sind, und deren 
Widerruf sowie die vor Vertragsschluss abzugebenden Anzeigen und sonstigen Erklärungen 
vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen, 

  2.Anträge auf Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrags und deren Wider-
ruf, die Kündigung, den Rücktritt und sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende Er-
klärungen sowie die während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu erstattenden 
Anzeigen vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen und 

 3.die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder Verlängerungsscheine 
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

  (2) 1Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherun-
gsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherun-
gsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. 2Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der 
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Vornahme der Zahlung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

  (3) 1Der Versicherungsnehmer trägt die Beweislast für die Abgabe oder den Inhalt eines 
Antrags oder einer sonstigen Willenserklärung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2. 2Die Beweislast 
für die Verletzung der Anzeigepflicht oder einer Obliegenheit durch den Versicherungsne-
hmer trägt der Versicherer. 

 

§ 70 

Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis des Versicherers erheblich ist, steht die Kenntnis 
des Versicherungsvertreters der Kenntnis des Versicherers gleich. 2Dies gilt nicht für die 
Kenntnis des Versicherungsvertreters, die er außerhalb seiner Tätigkeit als Vertreter und 
ohne Zusammenhang mit dem betreffenden Versicherungsvertrag erlangt hat.  

 

§ 71 

Ist der Versicherungsvertreter zum Abschluss von Versicherungsverträgen bevollmächtigt, 
ist er auch befugt, die Änderung oder Verlängerung solcher Verträge zu vereinbaren sowie 
Kündigungs- und Rücktrittserklärungen abzugeben. 

 

§ 72 

Eine Beschränkung der dem Versicherungsvertreter nach den §§ 69 und 71 zustehenden 
Vertretungsmacht durch Allgemeine Versicherungsbedingungen ist gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer und Dritten unwirksam. 
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